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Sachverhalt und Anträge 

I. 	Auf die am 31. März 1982 unter Beanspruchung der Priorität 

einer Voranmeldung in der Bundesrepublik Deutschland vom 

11. April 1981 eingereichte europaische Patentanmeldung 

82 102 730.7 wurde das europä.ische Patent 63 271 aufgrund 

von sieben PatentansprQchen erteilt. Der Hinweis auf die 

Patenterteilung wurde im Patentblatt 84/50 am 12. Dezeinber 

1984 veräffentlicht. 

II. Gegen die Erteilung dieses Patents wurde am 

11. September 1985 ein auf neue Druckschriften gestützter 

Einspruch eingelegt und Widerruf des Patents wegen 

mangeinder erfinderischer Tatigkeit beantragt. 

III. Die Einspruchsabteilung hat mit Entscheidung vom 

12. Januar 1988 das Patent widerrufen. Dieser Entscheidung 

lag der folgende Hauptanspruch zugrunde: 

"Verfahren zur Herstellung von Amino-arylsulfonsäuren durch 

Umsetzung von Arylaminen mit Schwefelsäure nach dem soge-

nannten Backverfahren bei einer Temperatur von mindestens 

140 °C, dadurch gekennzeichnet, daB man die Umsetzung 

mindestens teilweise in Gegenwart von Wasser unter Druck 

durchführt." 

Sie hat die Entgegenhaltung 

(2) Fiat N 87 Frames 4648-60 (1933) Seiten 1 - 12 

als náchstliegenden Stand der Technik angesehen und 

ausgefUhrt, daB es aus dieser Druckschrift bereits bekannt 

war, zur Vermeidung unerwUnschter Disulfierung die Reaktion 

mindestens teilweise in Gegenwart von Wasser durchzuführen. 

01546 



a 

2 	 T 49/88 

Demgegenüber habe nur noch die Aufgabe bestanden, die 
Raum-Zeit-Ausbeute zu erhöhen. Die Lösung dieser Aufgabe 
durch Arbeiten bei höherer Temperatur und unter Uberdruck 

habe aufgrund des allgexneinen Fachwissens nahegelegen. 

IV. Am 23. Januar 1988 wurde gegen diese Entscheidung unter 

gleichzeitiger Einzahlung der vorgeschriebenen Gebühr 

Beschwerde eingelegt, die am 14. April 1988 begründet wurde. 

In der mündlicheri Verhandlung am 4. April 1989 hat die 

Beschwerdeführerin neue, eingeschränkte PatentansprUche 

vorgelegt. Der einzige unabhängige Patentanspruch hat 

folgenden Wortlaut: 

"Verfahren zur Herstellung von Amino-arylsulfonsäuren durch 

Umsetzung von Arylaminen mit Schwefelsäure in Gegenwart 

eines Läsungsmittels nach dem sogenannten Backverfahren bei 

einer Temperatur von 140°C bis 280°C, dadurch gekenn-

zeichnet, daI3 bei der Umsetzung im Reaktionsabschnitt, in 

dem 70 bis 100 % des gesamten Reaktionsumsatzes erzielt 

werden, Wasser in einer solchen Menge entfernt wird, daB 

stets 0,02 bis 2 Mol Wasser pro Mol ursprünglich in das 

Reaktionsgernisch eingebrachten Amins im Reaktionsansatz 

verbleibt, und die Umsetzung im Druckbereich zwischen dein 

Partialdampfdruck des Läsungsmittels unter den Bedingungen 

des Verfahrens und dem maximal möglichen Druck des 

Reaktionssystems durchgefuhrt wird, wobei man unter einem 

Druck von 1,1 bis 50 bar arbeitet." 

Mit dem Verfahren gemàB dem angegriffenen Patent würden - so 

hat die Beschwerdeführerin vorgetragen - Produkte hoher 

Reinheit in überraschend hohen Raum-Zeit-Ausbeuten erhalten. 

Vor dein Prioritãtstag des angegriffenen Patents sei es 

anerkannte Meinung der Fachwelt gewesen, daB beim 

Backverfahren zur Sulfonierung von Arylatninen in 

industriellein MaBstab das Reaktionswasser rasch und restlos 
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3 	 T 49/88 

zu entfernen sei Der erfindungsgemal3e Vorschlag, hierbei 
uberdruck anzuwenden, der dies verhindern inusse, sei daher 

nicht naheliegend, sondern mit einein Vorurteil belastet 

Dies gelte auch gegenuber 

DE-A-2 439 297, 

bei dem ohne Losungsmittel gearbeitet wird (sogenanntes 

"trockenes Backverfahren") Der zuni Uberwinden des Druck-

verlustes in der Apparatur erforderliche geringe uberdruck 

von wenigen inbar konne dabei auBer Betracht bleiben 

Die Wertung der Einspruchsabteilung, das Arbeiten unter 

Uberdruck sei eine zwangslaufige Folge der zur Beschleuni- 

gung der Umsetzung erforderlichen hoheren Reaktionstenipe-

ratur lasse auBer Acht, daB der Fachmann nach deni Stande der 

Technik die gewunschte Temperaturerhöhung eher durch Wahi 

eines häher siedenden Lösungsinittels angegangen hãtte. Die 

in (2) erreichte höhere Selektivität sei durch sehr lange 

Reaktionszeiten und hohe Saiziasten im Abwasser teuer 

erkauft. GeináB 

Fiat N 87 Frames 4689-93 (1933), Seiten 1-5 

sei vorgeschlagen worden, den Umsatz durch Erhöhen der 

Schwefelsäurekonzentration und nicht etwa durch Anwendung 

von Druck zu erhöhen. 

V. 	Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin, die an der inünd- 

lichen Verhandlung nicht teilgenonimen hat, unterscheidet 

sich das Verfahren gemàl3 dem angegriffenen Patent voni Stande 

der Technik nur durch das Arbeiten unter Uberdruck; denn 

Wasser sei auch bei den bekannten Verfahren (z.B. nach (6)) 

zwangsläufig mimer vorhanden, da es während der Reaktion 

laufend entstehe. Ii übrigen werde auch beim Verfahren nach 
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dern angegriffenen Patent das Reaktionswasser stãndig 

entfernt. Aul3erdem sei be! (6) der Gegendruck in der 

Apparatur zu überwinden, d. h. auch ein geringer Uberdruck 

zwangsläufig verwirklicht. 

VI. Die BeschwerdefUhrerin beantragt, die angefochtene Entschei-

dung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der in der 

mündlichen Verhandlung überreichten PatentansprUche 

aufrechtzuerhalten. 

Die Beschwerdegegenerin hat zuletzt beantragt, nach 

Aktenlage zu entscheiden. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde genügt den Anforderungen der Art. 106bis 108 

EPU und der Regel 64. Sie ist daher zulässig. 

Die geltenden Patentansprüche entsprechen den Erfordernissen 

des Art. 123 (2) und (3) EPU, da sie von den ursprUnglichen 

Anmeldungsunterlagen gestUtzt werden und gegenüber den 

erteilten Patentanspruchen eingeschränkt sind. Anspruch 1 

findet seine Grundlage in den ursprünglichen und erteilten 

AnsprUchen 1 bis 3 in Verbindung mit den Angaben auf 

Seite 10, Zeilen 16 bis 18 und 22 bis 26 sowie Seite 11, 

Zeilen 1 bis 6 der ursprünglichen Beschreibung (entsprechend 

Seite 4, Zeilen 61 und 62, Seite 4, Zeile 64 bis Seite 5, 

Zeile 2 und Seite 5, Zeilen 4 bis 7 der Patentschrift). Die 

Patentansprüche 2 bis 5 entsprechen den ursprünglichen und 

erteilten Patentansprüchen 4 bis 7. 

Keine der entgegengehaltenen Druckschriften beschreibt em 

Backverfahren zur flerstellung von Amino-arylsulfonsäuren, 

bei dem in einem Läsungsmittel unter einem Druck von 
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mindestens 1,1 bar gearbeitet wird. Der Gegenstand der 

geltenden Patentansprüche 1st somit neu. Nähere Ausführungen 

hierzu erübrigen sich, da dieser Sachverhalt nicht 

bestritten wurde. 

4. 	Es 1st daher zu untersuchen, ob dieser Gegenstand auch auf 

erfinderischer Tätigkeit beruht. 

4.1 GemäJ3 der Beschreibungseinleitung in (6) gibt es zwei 

industriell genutzte Varianten des sogenannten Backver-

fahrens zur Herstellung von Arylaminosulfonsäuren, nämlich 

einmal das "trockene" Verbacken einer Schmelze von Arylamin-

sulfat und zum anderen das Verbacken dieses Sulfats in einem 

hochsiedenden Lösungsmittel. Welter 1st aus (6) zu ent-

nehinen, daB beim "trockenen" Verbacken die Anwesenheit von 

Sauerstoff sorgfältig ausgeschlossen und die Temperatur sehr 

genau kontrolliert werden muB, um Verfärbungen des Produkts 

zu vermeiden. Als nachteiligbeim Verbacken in einem 

Lösungsmittel wird die lange Reaktionszeit und die 

Notwendigkeit der Wiedergewinnung des Lösungsmittels 

angesehen. In (6) werden MaBnahmen vorgeschlagen, durch die 

die Nachteile beim "trockenen" Verbacken verinieden werden. 

Demgegenüber betrif ft das angegriffene Patent die Verbackung 

in einem Lösungsinittel. Die Kammer geht daher davon aus, daB 

die in der Beschreibung (Beispiel 1 und 3) dargesteilten 

bekannten Verfahren den nächstvergleichbaren Stand der 

Technik bilden. Danach wird das Arylainin (Anilin) mit 

Schwefelsäure unter Normaidruck in einem inerten 

Lösungsmittel, z. B. 1,2-Dichlorbenzol, zum Sieden erhitzt 

und das entstehende Reaktionswasser mit dem LOsungsmittel 

abdestilliert und mittels eines Wasserabscheiders entfernt. 

Die Reaktionszeit betrãgt acht Stunden und mehr. Das 
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Reaktionsprodukt (p-Suifaniisäure) enthält inehr als 2 % 
Disulfonsäure und ist dunkel gefarbt. Die Ausbeuten liegen 

unter 90 %. 

Auch die Druckschriften (2) und (7) beschreiben 

Backverfahren in einem Lösungsmittel. Zur Vermeidung der 

unerwünschten Disuifonsäurebiidung wird die Umsetzung ohne 

besondere Mal3nahmen zur Entfernung des Reaktionswassers bei 

einer Temperatur knapp unterhaib des Siedepunkts des 

Läsungsmitteis durchgefUhrt. Urn dennoch eine hohe Ausbeute 

zu erzielen, wird nach (7) ein hoher Uberschul3 an 

Schwefeisäure (1,4 Mci pro Mol Amin) verwendet. Auch hierbel 

betragen die Reaktionszeiten mindestens 20 Stunden (siehe 

(2) Seite 9, (7) Seite 3). Die dem angegriffenen Patent 

zugrundeliegende technische Aufgabe kann daher darin gesehen 
werden, das bekannte LasungsmitteibackverfahrentI 

hinsichtlich Reaktionszeit, Ausbeute und Reinheit der 

Produkte zu verbessern. 

4.2 Zur Lösung dieser Aufgabe wird vorgeschiagen, das bekannte 

Verfahren zumindest im letzten Reaktionsabschnitt, zwischen 

70 und 100 % Umsatz, unter den im kennzeichnenden Tell des 

Anspruchs 1 angegebenen Bedingungen, insbesondere in 

Gegenwart elner bestimmten Wassermenge und unter einem 

bestimmten Uberdruck, durchzuführen. Hierbei werden nach den 

Beispielen in etwa 3 Stunden heilfarbene Produkte in 

Ausbeuten von über 95 % mit einem Disulfonsäuregehalt von 

höchstens 1 % erhaiten. Somit 1st giaubhaft, daB die 

bestehende Aufgabe auch tatsächlich gelost wird. 

4.3 Keiner der Entgegenhaitungen (2) und (7) lassen sich 

Anregungen entnehmen, die den Fachmann zu dieser L6sung der 

Aufgabe hingefuhrt hätten. Zwar beschreiben diese Druck-

schriften die Umsetzung in Gegenwart von Wasser. Hierzu wird 

bei Teinperaturen knapp unterhaib des Siedepunkts des 
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Läsungsmittels gearbeitet (siehe (2), Seite 9 und (7), Seite 

3, 1. Absatz), so daJ3 geringe Mengen Wasser im 

Reaktionsansatz verbleiben (vgl. (7), Zusammenfassung). 

Dabei wird gem6l3 (2), Seite 9, 3. vollstândiger Absatz nur 

ein Umsatz von 73 % erreicht. Zur Erhöhung des Umsatzes wirci 

nicht etwa vorgeschlagen, die Wassermenge gegen Ende der 

Reaktion zu vermindern oder gar unter Uberdruck zu arbeiten, 

sondern die Schwefelsäure im Uberschul3 einzusetzen (siehe 

(2), Seite 9, letzter Absatz und (7), Seite 3, letzter 

Absatz). Der Fachmann entnimmt diesen Lehren, daB die 

Gegenwart von Wasser im Reaktionsansatz zwar zu reineren 

Produkten führt, jedoch auf Kosten noch längerer 
Reaktionszeiten und geringerer Ausbeuten. Der Einsatz 

zusãtzlicher Schwefelsäure beseitigt diese Nachteile zwar, 

führt aber zu elner unerwünscht hohen Abwasserbeiastung. 

Diese Druckschriften sind soniit nach Uberzeugung der Kammer 

nicht geeignet, einen Hinweis darauf zu geben, die im 

Reaktionsansatz vorhandene Wassermenge gezielt zu 
beeinflussen. 

Dies ist jedoch ein wesentliches Merkmal des Verfahrens 

gemäs dem angegriffenen Patent, denn nach Auffassung der 

Kammer ergibt sich aus der Beschreibung, Seite 5, Zeilen 7 
bis 18, daB die Angabe mi Anspruch 1, wonach in Gegenwart 

von 0,02 bis 2 1401 Wasser gearbeitet werden muB, dahingehend 

zu verstehen ist, daB mit fortschreitender Reaktion immer 

inehr Wasser entfernt wird, so daB die Wasserinenge gegen Ende 

der Umsetzung am geringsten ist, ohne daB die Mindestmenge 

von 0,02 Mol pro Mol eingesetzteni Aniin unterschritten wird. 

Erst nach Ende der Reaktion wird mit dein Lösungsmittel auch 

dieses restliche Wasser entfernt. 

Noch weniger kann diesen Druckschriften, die ausdrücklich 

lehren, bei einer Temperatur unterhaib des Siedepunkts des 

Lösungsmitteis zu arbeiten, eine Anregung entnommen werden, 
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die mi Reaktionsansatz verbleibende Wasserinenge durch 

Anwendung eines bestinimten Uberdrucks zu regulieren. 

4.4 Was diese Anwendung von Uberdruck nach dem Streitpatent 

angeht, so muI3 man sich vor Augen halten, daB die in 

Anspruch 1 enthaltene Bemessungsregel einerseits 

ausschlieSt, daB nur ein gegenüber den bekannten Verfahren 

unter Normaidruck (Ruckflul3bedingungen) trivialer Uberdruck 

von wenigen Millibar angewendet wird. Andererseits niul3 der 

Druck innerhaib der angegebenen Grenzen von 1,1 bis 50 bar 

so gewählt werden, daB er über dem Partialdruck des 
Lösungsmittels bei der Reaktionstemperatur, aber unterhaib 
des Maxinialdrucks des Reaktionsansatzes liegt, d. h. es wird 

bei einein Druck gearbeitet, bel dem gezielt, z. B. über em 

Druckhalteventil, dem Reaktionsansatz laufend Wasser-und 

Läsungsmitteldampf entnommen wird. Zu einer soichen 

Arbeitsweise konnten auch keine auf aligemeinem Fachwissen 

basierende Uberlegungen verleiten, die Reaktionszeit einfach 

durch Teniperaturerhähung zu verkürzen, die bei bestimniten 

Losungsniitteln Uberdruck erfordert. Wie bereits angedeutet, 

erweist sich die Anwesenheit geringer Mengen Wasser während 

der Umsetzung nur mm Ausnahmefall der Sulfonierung von 

Anilin als günstig (vgl. (7), die Zusainmenfassung und (2), 

S. 9, Abs. 4), während sonst die unvollständige Entwãsserung 

heim "Lösungsmittelbacken" zur Reaktionsverzögerung, zu 

Nebenreaktionen und Zersetzung führt (siehe (2), S. 9, 

Abs. 4). Die Anwendurig von Druck, die ohne die besondere 

Bemessungsregel nach dciii Streitpatent zum Zurückhalten 

wesentlicher Wasserunengen und damit reaktionshenuunend wirken 

müBte, kam daher weder als generelle noch als spezifische 

Lôsung der bestehenden Aufgabe für die Sulfanilsäure-

herstellung in Betracht. 

4.5 Eine Anregung zu einer Arbeitsweise unter Druck kann auch 

von (6) nicht ausgehen. Auch dieses Verfahren wird unter 
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Norinaidruck ausgeführt, ohne daB dabei Vorkehrungen 

getroffen werden, einen Tell des Reaktionswassers zeitweise 

im Reaktionsgefäl3 zurUckzuhalten. Ohne soiche Vorkehrungen 

1st nach den derzeit nicht widerlegbaren Ausführungen der 

Beschwerdeführerin die mi Reaktionsansatz vorhandene 
Wassermenge welt geringer als die gernäB dern angegriffenen 

Patent mindestens anwesenden 0,02 Mol pro Mol eingesetztes 

Amin. Druckschrift (6) kann ferner auch deshaib keinen 

Hinweis auf die Anwendung von Uberdruck und ZurUckhalten 

einer bestiinmten Wassermenge liefern, well irn Gegenteil das 

Arbeiten unter Vakuum, das zu einer noch rascheren 

Entfernung des Wassers führen inuB, als besonders bevorzugt 

herausgesteilt wird (siehe Anspruch 2). 

• 4.6 Weiterhin 1st zu berücksichtigen, daB der der Kammer 

vorliegende Stand der Technik darauf hindeutet, daB die 

Bemühungen der Fachwelt urn die Verbesserung des "Lösungs-

rnittelbackens" vergeblich geblieben sind, so daB gemäB (6) 

schliefihich auf das bezüglich der Produktreinheit schwerer 

beherrschbare "trockene" Backen zurückgegriffen wurde. Die 

mit dern Verfahren nach dein angegriffenen Patent nunrnehr 

erzielte deutliche Verbesserung des "Lôsungsmittelback- 

verfahrens" 1st daher auch aus diesem Grunde als das 

Ergebnis einer erfinderischen Tâtigkeit anzusehen. 

5. 	Die Ansprüche 2 bis 5 betreffen bevorzugte Ausführungsfornien 

des Verfahrens nach Anspruch 1 und werden daher von dessen 

Patentfähigkeit getragen. 
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Entscheidurigs fonnel 

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen mit der 
Auflage, das Patent aufgrund der in der mündlichen 

Verhandlung ani 4. April 1989 überreichten fünf Patent-
ansprüche und einer hieran noch anzupassenden Beschreibung 

aufrechtzuerhalten. 

Der Geschâftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

. ~6ry  
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